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(I) Präambel 
 
Die FYSAM Auto Decorative GmbH erkennt ihre soziale Verantwortung an. Insbesondere tragen 
sämtliche am Beschaffungsprozess Beteiligten als Mittler zwischen dem eigenen Unternehmen und 
den Anbietern auf den jeweiligen Beschaffungsmärkten Verantwortung gegenüber dem eigenen 
Unternehmen, gegenüber Kunden und Lieferanten, gegenüber der Umwelt und gegenüber der 
Gesellschaft. 

Das Handeln der FYSAM Auto Decorative GmbH und ihrer Mitarbeiter orientiert sich insbesondere 
an den Werten der Integrität und der Fairness. 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH Verhaltensrichtlinie für Geschäftspartner ist ein freiwilliger 
Codex, der in allseitigem Interesse an fairen, nachhaltigen, verantwortungsvollen und ethischen 
Handlungsgrundsätzen Nachdruck verleihen soll. 

Diese Verhaltensrichtlinie gilt für sämtliche Geschäftspartner der FYSAM Auto Decorative GmbH 
und soll als Grundlage für sämtliche Geschäftsbeziehungen unseres Unternehmens dienen. 

Die in dieser Verhaltensrichtlinie für Geschäftspartner beschriebenen ethischen Leitlinien beruhen 
insbesondere auf den Grundsätzen des UN Global Compact, den ILO-Konventionen, auf der 
allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, auf den UN-Konventionen 
über die Rechte des Kindes und zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung von Frauen sowie 
auf den OECD-Richtlinien für internationale Unternehmen. Die nachfolgenden Ziffern (II) bis (VI) 
bilden Mindeststandards und sollen Situationen vorbeugen, die die Integrität unseres 
Unternehmens und unserer Mitarbeiter in Frage stellen könnten. 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH fordert von ihren Geschäftspartnern die Grundsätze des Global 
Compact einzuhalten. 

 

(II) Allgemeine Grundsätze, Recht und Gesetz 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH erwartet von ihren Geschäftspartnern, in allen 
unternehmerischen Aktivitäten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass bei allen 
geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen, die jeweils geltenden Gesetze sowie sonstigen 
maßgeblichen Bestimmungen der Länder, in denen sie tätig sind, beachtet werden. 
Geschäftspartner sind fair zu behandeln. Verträge werden eingehalten, wobei Veränderungen der 
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. 
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(III) Grundsätze der sozialen Verantwortung 

(a) Menschenrechte 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH respektiert und unterstützt die Einhaltung der international 
anerkannten Menschenrechte. Daher duldet die FYSAM Auto Decorative GmbH keine 
Menschenrechtsverletzung. Die Geschäftspartner verpflichten sich zur Einhaltung der nationalen 
und internationalen Regelungen zum Schutz der Menschrechte. 

(b) Arbeitsnormen 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH fordert von seinen Geschäftspartnern, keine Form der 
Diskriminierung bzw. Belästigung zu dulden, keine Kinder- oder Zwangsarbeit und keinen 
Menschenhandel zuzulassen, für angemessene Vergütungen im Rahmen des gesetzlichen 
Mindestlohns bzw. Tarifabschluss und Einhaltung von nationalen Regelungen und Gesetzen zur 
Arbeitszeit zu sorgen. 

Weiter erwartet die FYSAM Auto Decorative GmbH von seinen Geschäftspartnern, die 
Vereinigungsfreiheit sowie das Recht zur Bildung von Interessengruppen, um gemeinsame Zwecke 
und Ziele zu vertreten, nach Maßgabe der jeweils geltenden nationalen und staatlichen Gesetze und 
Regelungen, zu respektieren. Weiter sind die Wahrung der Identität sowie der Schutz vor 
Vergeltungsmaßnahmen zu gewährleisten.  

(c) Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH gewährleistet Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz im Rahmen der nationalen Bestimmungen. Die Geschäftspartner der FYSAM Auto 
Decorative GmbH bestätigen die bestimmungsgemäße Umsetzung aller anwendbaren 
arbeitsschutz- und gesundheitsschutzrechtlichen Anforderungen, sie bestätigen auch eine 
Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes nach international anerkannten Standards wie 
z.B. die OSHA oder ILO. 

Wie die FYSAM Auto Decorative GmbH unterstützen und fördern die Geschäftspartner der FYSAM 
Auto Decorative GmbH eine ständige Weiterentwicklung zur Verbesserung der Arbeitswelt. 

(d) Umweltschutz 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH erwartet von ihren Lieferanten und deren Zulieferern in der 
gesamten Lieferkette einen nachhaltigen, verantwortungsvollen sowie ökonomischen Umgang mit 
Ressourcen und Rohstoffen in Anlehnung an die Norm ISO 14001.  

Die Geschäftspartner verpflichten sich, alle gesetzlichen Umweltschutzanforderungen sowie die 
international anerkannten Standards des betrieblichen Umweltschutzes bestimmungsgemäß, in 
allen Ländern, in denen sie tätig sind, umzusetzen und einzuhalten. 

Sie achten bei Produkten und Verfahren auf einen effizienten Einsatz von Energie und Ressourcen,    
die Einhaltung geltender Umweltstandards, sowie die verantwortungsvolle Beschaffung von 
Rohstoffen. 

Von ihren Geschäftspartnern erwartet die FYSAM Auto Decorative GmbH ein adäquates 
Umweltmanagement mit Ermittlung aller in ihrem Verantwortungsbereich enthaltenen 
Umweltaspekte.  
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Unter Umweltaspekten sind insbesondere die Reduzierung von Energie- und Wasserverbrauch, die 
Reduzierung von Treibhausgasemissionen, Maßnahmen um Luft- und Wasserqualität rein zu 
halten, der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen, die Abfallvermeidung und geeignete 
Recycling-/Entsorgungskonzepte sowie ein verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement 
zu verstehen. 

Die Lieferanten fördern in ihrem Marktsegment proaktiv die Entwicklung und Verbreitung 
umweltfreundlicher Technologien. 

Im Zuge der kontinuierlichen Verbesserung erwartet die FYSAM Auto Decorative GmbH die stetige 
Verringerung der Umweltauswirkungen im eigenen Produktionsprozess durch vorbeugende 
Maßnahmen sowie die Berücksichtigung von Umweltaspekten in der Lieferkette und 
Rohstoffbeschaffung.  

 

(IV) Wirtschaftliches Handeln / Wettbewerb 

(a) Unternehmerische Verantwortung 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie sich ihrer 
unternehmerischen Verantwortung bewusst sind und dabei die gesetzlichen Vorgaben zur 
unternehmerischen Buchführung einhalten und die Nachvollziehbarkeit aller vermögensrelevanten 
Vorgänge und Geschäftsvorfälle durch die sachlich richtige und chronologische Zuordnung 
sicherstellen. 

Weiter wird vorausgesetzt, dass bei allen Tätigkeiten die nationalen Gesetzte, Regeln, und 
Vorschriften sowie die Zoll- und Exportbestimmungen eingehalten werden. In diesem 
Zusammenhang sind ebenfalls die internationalen rechtlichen Vorgaben und Beschränkungen zur 
Exportkontrolle und Exportrestriktionen sicherheitsrelevanter Dienstleistungen, Waren und 
Informationen zu berücksichtigen. 

Die Geschäftspartner der FYSAM Auto Decorative GmbH stellen sicher, dass die jeweils geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen gegen Geldwäsche eingehalten werden. 

(b) Korruption 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH verpflichtet sich, jede Art von Korruption zu bekämpfen und 
erwartet dies ebenfalls von ihren Geschäftspartnern. Weiter erwartet die FYSAM Auto Decorative 
GmbH von ihren Geschäftspartnern die Einhaltung aller Anti-Korruptionsgesetzte und keine 
korrupten Handlungen in jeglichem Geschäftsverkehr zu dulden. 

(c) Faires Marktverhalten 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH achtet den fairen Wettbewerb. Daher hält die FYSAM Auto 
Decorative GmbH die geltenden Gesetze ein, die den Wettbewerb schützen und fördern, 
insbesondere die geltenden Kartellgesetze und sonstigen Gesetze zur Regelung des Wettbewerbs. 

Die Geschäftspartner der FYSAM Auto Decorative GmbH verpflichten sich deshalb, den fairen 
Wettbewerb zu achten und ebenfalls die Wettbewerbs- und Kartellgesetzte einzuhalten. 
Absprachen mit Wettbewerbern und anderen Handlungen, die den freien Markt behindern sind 
untersagt. 
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(d) Datenschutz 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH betrachtet den Austausch und Umgang von schützenswerten 
Informationen und geistigem Eigentum als integralen Bestandteil jeder Zusammenarbeit mit ihren 
Geschäftspartnern. Die FYSAM Auto Decorative GmbH erwartet zum Schutz von Informationen und 
geistigem Eigentum besondere Sorgfalt und die Anwendung von angemessenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen. Vertrauliche und personenbezogene Informationen sind vor 
unautorisiertem Zugriff durch Dritte zu schützen und es ist sicherzustellen, dass diese nur 
bestimmungsgemäß verarbeitet werden. 

Die Geschäftspartner der FYSAM Auto Decorative GmbH stellen durch geeignete interne 
Regelungen sicher, dass keine gefälschten Teile (sog. Plagiate) in Umlauf gebracht werden. 

(e) Interessenskonflikte 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH und seine Geschäftspartner achten stets darauf, dass ihre 
Mitarbeiter sämtliche Geschäftsentscheidungen ausschließlich aufgrund sachgerechter 
Erwägungen treffen. Von seinen Geschäftspartnern erwartet die FYSAM Auto Decorative GmbH, 
dass Mitarbeiter oder Dritte, die einem Interessenkonflikt unterliegen, nicht an entsprechenden 
Geschäftsentscheidungen beteiligt sind.  Die FYSAM Auto Decorative GmbH und seine 
Geschäftspartner bemühen sich, bereits den Anschein sachfremder Erwägungen zu vermeiden. 

(f) Rohstoffe 

Die Geschäftspartner der FYSAM Auto Decorative GmbH verpflichten sich, alle geltenden 
Vorschriften über Konfliktmineralien einzuhalten, z.B. nach ³ 1502 des U.S. Dodd-Frank Act. Von den 
Geschäftspartnern wird bei Nutzung von Konfliktmineralien erwartet, dass sie die erforderlichen 
Informationen entlang der der gesamten Lieferkette unter Verwendung der entsprechenden 
Vorlagen bereitstellen. 

(V)  Umsetzung in der Lieferkette 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass die Grundsätze und  
Nachhaltigkeitsanforderungen dieser Verhaltensrichtlinie an die Geschäftspartner ihrer Lieferkette 
in geeigneter Form weitergegeben werden, diese entsprechend zu verpflichten und die Einhaltung 
dieser Grundsätze und Nachhaltigkeitsanforderungen sicherzustellen.  

(VI) Whistleblowing 

Um die FYSAM Auto Decorative GmbH, seine Mitarbeiter und Geschäftspartner zu schützen, muss 
Fehlverhalten frühzeitig erkannt, aufgearbeitet und unverzüglich abgestellt werden. Dafür bedarf 
es der Aufmerksamkeit aller sowie ihrer Bereitschaft, bei konkreten Anhaltspunkten auf mögliche 
Schwere Regelverstöße hinzuweisen. Auch auf entsprechende Hinweise von Geschäftspartnern, 
Kunden und sonstigen Dritten legen wir Wert. 
 
Auf unserer Homepage oben rechts haben Sie die Möglichkeit solch ein Fehlverhalten anonym zu 
melden.  

Unter der Homepage-Adresse: finden Sie das „Anonymisiertes Online-Formular“:  
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welches für Hinweise auf Schwere Regel- und Rechtsverstöße oder konkreten Hinweisen auf ein 
potenzielles Fehlverhalten durch unsere Mitarbeiter zuständig ist. Darunter werden Verstöße 
verstanden, die insbesondere reputationsmäßige oder finanzielle Interessen der FYSAM Auto 
Decorative GmbH in schwerwiegender Weise beeinträchtigen.  
 
Im Rahmen eines fairen und transparenten Verfahrens schützt das Hinweisgebersystem das 
Unternehmen, die Betroffenen und die Hinweisgeber. Einheitliche und schnelle Prozesse sowie 
eine vertrauliche und professionelle Bearbeitung von Hinweisen durch interne Experten bilden das 
Fundament des Systems.  
 
Eine Person, die etwas in gutem Glauben vorbringt, muss weder mit Kritik noch mit anderen 
nachteiligen Folgen rechnen, falls sich nach der Untersuchung herausstellt, dass sie sich getäuscht 
hat. Vergeltungsmaßnahmen oder die Viktimisierung von Personen, die Bedenken vorbringen, 
werden nicht geduldet und werden vielmehr als ernste Disziplinarangelegenheit behandelt. Das 
arglistige Vorbringen von Vermutungen wird ebenfalls als ernste Disziplinarangelegenheit 
behandelt. 

 

(VII) Einhaltung / Ansprechpartner 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH behält sicher vor, die Einhaltung dieser Verhaltensrichtlinie durch 
seine Geschäftspartner in geeigneter Form (z.B. im Rahmen von Audits) zu prüfen, zu überprüfen 
und ggf. anzupassen. Bei Verstößen gegen Gesetze und die in dieser Verhaltensrichtlinie 
festgelegten Standards handelt die FYSAM Auto Decorative GmbH konsequent, unter anderem 
durch die Beendigung der Geschäftsbeziehungen. 

Die FYSAM Auto Decorative GmbH ist bestrebt, innerhalb des eigenen Einflussbereiches jegliche 
Form von unrechtmäßigen oder gar kriminellen Handelns vorzubeugen bzw. zu verhindern. Die 
FYSAM Auto Decorative GmbH erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass Hinweise über ein 
mögliches Fehlverhalten unverzüglich gemeldet werden. Dazu benennt die FYSAM Auto Decorative 
GmbH auf Anfrage den verantwortlichen Ansprechpartner für diese Verhaltensrichtlinie. 
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ANHANG 
 

United Nations Global Compact 

Die zehn Prinzipien 

Die Prinzipien des Global Compact beruhen auf einem weltweiten Konsens, der sich herleitet aus: 

• der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

• der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien 
und Rechte bei der Arbeit 

• der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung und 

• dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption. 
 
Der Global Compact verlangt von den Unternehmen innerhalb Ihres Einflussbereichs einen Katalog 
von Grundwerten auf dem Gebiet der Menschenrechte, der Arbeitsnormen, des Umweltschutzes 
und der Korruptionsbekämpfung anzuerkennen, zu unterstützen und in die Praxis umzusetzen: 
 
Menschenrechte 
 
Prinzip 1: Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte innerhalb ihres 

Einflussbereichs unterstützen und achten und 
Prinzip 2: sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig 

machen. 
 
Arbeitsnormen 
 
Prinzip 3: Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des 

Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren sowie ferner für 
Prinzip 4: die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit 
Prinzip 5: die Abschaffung der Kinderarbeit und 
Prinzip 6: die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung eintreten. 
 
Umweltschutz 
 
Prinzip 7: Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen einen vorsorgenden Ansatz 

unterstützen, 
Prinzip 8: Initiativen ergreifen, um ein größeres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu 

erzeugen, und 
Prinzip 9: die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern. 
 
Korruptionsbekämpfung 
 
Prinzip 10: Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich 

Erpressung und Bestechung. 
 
Weitere Informationen können auf den Webseiten www.bme.de/compliance abgerufen werden. 


